
!! Organisation nur über das Sekretariat !! 
 

Quarantäneregeln 
 
Sind Schüler*innen, Eltern, Geschwister, Personen des gemeinsamen häuslichen Umfelds  positiv getestet, geben Sie dies der Schule per Email bekannt. 
Benötigt werden folgende Informationen, die an die gewohnte Email-Adresse goetheschule.info@schule.essen.de  geschickt werden.  

 Name, Adresse, Geburtsdatum  

 Ggf. Name enger Kontaktperson-en aus der Schule  
 Als Kontaktperson: letzter relevanter Kontakt zum Positiven  

Bei einem positiven Selbst- oder Schnelltest sind noch keine schulischen Maßnahmen bezüglich Kontaktpersonen einzuleiten. 
 

Wenn SuS ihre Quarantäne beenden, melden sie sich bitte am ersten Schultag nach der Quarantäne vor Unterrichtsbeginn 
mit einem negativen Testergebnis  im Sekretariat.  
 
In der Schule wird dreimal wöchentlich getestet: 
 

Positiv getestet Kontakt geboostert, geimpft oder 
genesen 

Kontakt mit Maske, näher als… Kontakt ohne Maske, näher als… 
nicht geimpft 

Selbsttest: positiv getestete 
Schüler*innen werden über das 
Sekretariat mit Positivbescheid nach 
Hause geschickt  
→ PCR- Test  
 

-- -- -- 

PCR- Test positiv: Meldung an das 
Sekretariat der Schule  

enge Kontaktpersonen aus der 
Schule über das Sekretariat melden 

enge Kontaktpersonen aus der 
Schule über das Sekretariat melden 

enge Kontaktpersonen aus der 
Schule über das Sekretariat melden 

 
Ist eine Person PCR-Test positiv getestet, sind die Personen als enge Kontaktpersonen definiert, die einen Kontakt zum Positiven mit allen vier Bedingungen 
hatten: 

 Kontakt länger als 10 Minuten 
 Abstand unter 1,50 Meter 
 Kein adäquater Schutz (adäquater Schutz= beide Personen tragen einen Mund-Nasen-Schutz oder eine Person trägt eine FFP2-Maske)  
 Im potentiell infektiösen Zeitraum (Beginn des infektiösen Zeitraums: 2 Tage vor Symptombeginn oder 2 Tage vor dem ersten positiven Test, wenn keine 

Symptome vorliegen/nicht bekannt sind) 
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positiv getestete Personen sollten 
sich in Quarantäne begeben, da sie 
entsprechend der Test- und 
Quarantäneverordnung NRW dazu 
verpflichtet sind. Ebenfalls sind nach 
der Test- und 
Quarantäneverordnung NRW 
ungeimpfte oder nicht-genesene 
Personen in der häuslichen 
Gemeinschaft zur Quarantäne 
verpflichtet.  
Der Quarantänezeitraum beträgt 10 
Tage mit einer Freitestmöglichkeit 
nach dem 7. Tag mittels negativem 
PCR- oder Antigen- Schnelltest. Die 
Virusvariante hat hierbei keinen 
Einfluss.  

Keine Quarantäne ist notwendig 
bei Kontaktpersonen,  
 die geboostert geimpft ( letzte 

Impfung innerhalb der letzten 3 
Monate) frisch genesen (letzte 3 
Monate) sind und keine 
Symptome aufweisen                 
→ Testpflicht 

 deren Sitzplatz ≥ 1.5m entfernt 
gelegen ist; 

 bei denen der letzte Kontakt zur 
positiv getesteten Person mehr 
als 2 Tage vor deren 
Symptombeginn war bzw. mehr 
als 2 Tage vor Testdurchführung, 
wenn die positive Person keine 
Symptome hat 

Keine Quarantäne ist notwendig 
bei Kontaktpersonen,  
 bei denen zwar der 

Mindestabstand von 1,5m 
unterschritten wurde, die aber 
durchgehend mindestens eine 
medizinische Maske getragen 
haben;  

 bei denen der Kontakt zur 
positiv getesteten Person 
innerhalb des Gebäudes mit 
adäquatem Schutz (Maske) 
stattfand; 

 

Keine Quarantäne ist notwendig bei 
Kontaktpersonen, 
 bei denen der letzte Kontakt zur 

positiv getesteten Person mehr 
als 2 Tage vor deren 
Symptombeginn war bzw. mehr 
als 2 Tage vor Testdurchführung, 
wenn die positive Person keine 
Symptome hat 

10-tägige Kontaktpersonen-
Quarantäne erforderlich, wobei der 
Tag des letzten Kontaktes als Tag 0 
gezählt wird. 

   

Es besteht für enge 
Kontaktpersonen ohne Symptome 
die Möglichkeit, sich nach 5 Tagen 
mittels PCR-Test freizutesten.  
Bei Schülern, die in der Schule 
regelmäßig getestet werden 
müssen, ist auch ein Schnelltest 
(kein Selbsttest) nach 5 Tagen 
ausreichend. 

   

 

Wenn SuS ihre Quarantäne beenden, melden sie sich bitte am ersten Schultag nach der Quarantäne vor Unterrichtsbeginn 
mit einem negativen Testergebnis  im Sekretariat.  



 
 
  
 
 
 
 


